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RS OGH 1977/11/30 1Ob624/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1977

Norm

ABGB §26

ABGB §1295 IIf6

ABGB §1315 I

Rechtssatz

Die Verwaltung eines Hauses und die Erfüllung der P5ichten, die sich diesbezüglich aus dem allgemeinen

Gefährdungsverbot oder aus besonderen Vorschriften der Bauordnungen ergeben, kann nicht zu jenen Agenden

gezählt werden, die wegen ihrer Wichtigkeit eine persönliche Tätigkeit eines Organs der juristischen Person

erforderlich machen.
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